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Eine Hauptausgabe des Hammurabi-Kodex.
Zu den grösseren Bearbeitungen des Hammurabi-Gesetz

buches, die Frankreich und Deutschland geliefert hat, ist nun 
auch eine amerikanische gekommen. Abgesehen von den ein
fachen Uebersetzungen jenes Kodex, die nach V. Scheil von
H. Winckler und von Johns (in Cambridge: The oldest Code 
o f  Law s 1 9 0 3 )  herausgegeben worden sind, sind folgende 
grössere Ausgaben jener Gesetzesinschrift erschienen: die
grundlegende Veröffentlichung von V. Scheil, der in den 
Textes Elam ites - Semitiques der M emoires de la Delegation 
en P erse , Tome I V  (1 902  bei Leroux in Paria) die P h o to 
g ra p h ie n  aller noch erhaltenen 4 4  Kolumnen veröffentlicht 
h at; ferner J .  Köhler und F . Peiser, HammurabiB Gesetz (bis 
jetzt Bd. 1 : Uebersetzung, juristische Wiedergabe und E r 
läuterung 1 9 04 ); sodann H. Winckler, Die Gesetze Hammu- 
rabis in Umschrift und Uebersetzung herausgegeben mit Ein
leitung, W örter- und Eigennamen-Verzeichnis, den sogenannten 
Sumerischen Familiengesetzen nnd noch einer Gesetzestafel 1 9 0 4 ; 
endlich R. F . Harper, The Code o f  Hammurabi (Chicago 1 9 0 4 ;
4  Dollars 50  c.).

Die letztgenannte Bearbeitung ist bis jetzt die vollstän
digste. Sie bietet nicht bloss die Abbildung, die oberhalb der 
Gesetzesinschrift eingemeisselt ist, und nicht bloss eine Photo
graphie von fünf Kolumnen, sondern auch die K e i ls c h r i f t 
b ild e r  aller 44  Kolumnen, ferner eine Zusammenstellung aller 
Keilgruppen, die in ihnen verwendet sind und überdies meist 
sehr zusammengesetzte Gestalten bilden und die Summe von 
209  erreichen, sodann die Keilschriftbilder der in ihnen ge
brauchten Zahlen, weiterhin eine Liste von dreissig Schreiber
versehen, die in den 4 4  Kolumnen Vorkommen, dann eine 
Liste der zehn Ausradierungen oder vielmehr Auskratzungen, 
die in ihnen vorgenommen worden sind, ferner eine Umschrift 
des ganzen Textes der Inschrift, auch ihres ausführlichen 
Prologs und Epilogs, ebenso eine Uebersetzung dieses ganzen 
T extes, auch ein Wörterbuch aller darin gebrauchten Aus
drücke mit allen ihren Fundstellen, endlich eine Einleitung 
mit Notizen übel* die Gesellschaftsklassen des Hammurabi- 
staates etc., ein ganz ausführliches Sachregister und eine Karte  
Vorderasiens zur Veranschaulichung der in seinem Gesetzes
kodex erwähnten Völker und Ortschaften.

Eine solche Ausgabe verdient aber auch dieser Gesetzes
kodex, da er zweifellos eines der wichtigsten Dokumente der 
alten Kulturgeschichte bildet, und eine solche genaue Ausgabe 
braucht man auch, wenn man sich an der Auslegung und 
kulturgeschichtlichen Eingliederung dieses Gesetzbuchs be
teiligen will. Zu solcher Beteiligung fordert aber gleich der 
Anfang dieses Kodex auf, da gleich seine ersten Paragraphen 
noch nicht ganz aufgehellt sind.

Denn in § 1» der auf der fünften Kolumne mit Zeile 26 f. 
so beginnt: „Wenn ein Mann einen anderen beschuldigt“, liest
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Winckler in Zeile 28 be-ir-tam , das er in seinem Glossar 
nicht erwähnt, aber mit „Bezichtigung“ in dem Satze „und 
die Bezichtigung gegen ihn (vor Gericht) aussagt“ übersetzt. 
Harper aber liest in dieser Zeile ne-ir-tam  und führt dieses 
W ort in seinem Glossar unter nertu  auf, was er mit „Kapital
verbrechen“ ( cap ital crim e)  deutet. Die Aussprachen be-ir-tam  
und ne-ir-tam  sind beide möglich, denn das betreffende Keil
schriftzeichen (Nr. 81 bei Harper) prägt sowohl be  als auch 
ne aus. Aber d e r  Sinn dieses Ausdruckes ist n och  n ic h t  
f e s t g e s t e l l t ,  und ein dritter Assyriologe, F . Peiser, über
setzt diesen Ausdruck in dem angeführten Werke mit „Zauber
probe“. Bei ihm lautet §  1 : „Wenn ein Mann einen anderen 
verflucht und Zauberprobe auf ihn gelegt hat, aber ihn nicht 
überweist, soll der, welcher ihn verflucht hat, sterben“, und 
die daneben gestellte juristische Ausdeutung von Kohler-Peiser 
lau tet: „W er einen anderen verflucht und von ihm die Gottes
probe verlangt, aber unterliegt, wird wegen falscher An
schuldigung mit dem Tode bestraft“. Daraus sieht man, dass 
die Philologen noch nicht einig sind. Aber ich meine, dass 
§ 1 mit den Worten „Wenn ein Mann einen ändern beschul
digt“ beginnt, dass also Winckler und Harper in der Ueber
setzung dieses Anfanges gegenüber Peiser Recht haben. Und 
warum? Mein Grund ist ein Umstand, den ich in den E r
klärungen von § 1 nicht erwähnt finde, nämlich das W ort 
u-u-bi-ir kommt auch noch in §  131 vor, und da heisst es 
„beschuldigen“, nämlich in dem Satze „Wenn das Weib eines 
Mannes ihr Mann beschuldigt“ (W inckler: „anklagt“ ;
Harper: „accu ses“), und da in §  131 ü b e r s e tz t  a u ch  
P e is e r  „Wenn die Frau  eines Mannes ihr Mann a n k l a g t “. 
Folglich ist auch in §  1 so zu übersetzen. Betreffs b(n )e-ir-tam  
ist mir Harpers Deutung wahrscheinlicher, weil die von 
Winckler einen an Tautologie grenzenden Pleonasmus in die 
Gesetzesformulierung bringt. Peisers „Zauberprobe“ ist nicht 
wahrscheinlich, denn die A rt der Feststellung eines Ver
gehens wird doch nicht vom Ankläger, sondern vom Gesetze 
bestimmt.

Aber wenn auch nicht in §  1 von Verfluchung oder Be
schwörung die Rede ist, ist dies doch in § 2 der Fall.

In dessen Anfang tritt nämlich das W ort kischpu  auf. 
Obgleich dieses mit dem hebräischen W orte keschaphim  zu
sammenhängt, das Zauberkünste oder allgemeiner Verführungs
künste bezeichnet (2 Kön. 9, 22  etc.), wurde es doch von 
Winckler in seiner ersten Schrift „Die Gesetze Hammurabis“ 
(1902) durch „Verdächtigung“ wiedergegeben. Aber schon 
J . Jeremias deutete in „Moses und Hammurabi“ den zweiten 
Paragraph von Zauberei, und jetzt wird das in Rede stehende 
W ort kischpu  mit „Zauber“ (Winckler 1904  im Glossar) =  
„ sorcery “  (Harper im Glossar), oder „Verflachung“ (Peiser) 
gedeutet. Man wird dies auch richtig finden müssen und nicht 
für kischpu  hier den ursprünglicheren Sinn (vgl. das syrische 
ethkaschschaph  „beten“) von „Geflüster, Gerücht, Verleumdung
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annehmen dürfen, obgleich in Exod. 23, 1 von dem Falle die 
Bede ist, dass jemand ein „leeres d. h. falsches Gerücht“ 
(,schema scharo) gegen einen anderen ausstreut.

Ausserdem ist hier in § 2 die F rag e , w er die Zauberei 
ausübt, ob der Ankläger, oder der Angeklagte. Ich gestehe, 
dass die Entscheidung dieser Frage mich lange gequält hat, 
aber nach Erwägung des ganzen Pro et Contra muss ich doch 
dafür stimmen, dass der Angeklagte das Subjekt des kischpu  
sein soll. Man kann nicht mit Peiser übersetzen: „Wenn ein 
Mann Verfluchung auf einen anderen gelegt hat, aber ihn 
nicht überweiset =  W er wegen einer Missetat verflucht wird, 
soll sich dem Gottesurteil des Wassertauchens unterziehen“. 
Denn bei dieser Uebersetzung begreift man nicht, weshalb, 
nachdem der Beweis des Anklägers misslungen ist, doch der 
Angeklagte sich noch dem Gottesurteil unterwerfen soll. Das 
letztere begreift sich nur dann, wenn die in § 2 gemeinte An
klage sich nicht gut durch ä u s s e r lic h e  Tatsachen beweisen 
lässt. Eine solche Anklage ist aber der Vorwurf der Zauberei 
oder Hexerei, und diese wurde auch sonst in Babylonien- 
Assyrien durch Beschwörer bekämpft (H. Zimmern in Die Keil
inschriften und das Alte Testament 1903 , S. 605). Also ist 
§ 2 in wesentlicher Uebereinstimmung mit Winckler (1904) 
und Harper zu übersetzen: „Wenn ein Mann einem ändern 
Zauberei vorwirft, (aber) es nicht konstatiert, so soll der, dem 
Zauberei vorgeworfen ist, zum Flusse gehen und in den Fluss 
springen —  wenn der Fluss ihn erfasst, so soll sein Ankläger 
sein Haus in Besitz nehmen etc .“ Von dieser Auffassung 
kann nicht der Umstand abhalten, dass in „die Keilin
schriften e tc .“, S. 605 eigentlich nur die Hexe („kaschschaptu , 
Mask.; kaschschapu “) erwähnt ist, hier aber in §  2 von einem 
Manne gesprochen wird, weil das männliche Fürwort schu  
gebraucht und von seinem Hause die Bede ist. Uebrigens 
auch bei dieser Auffassung passt § 2 in die Beihe der ersten 
fünf Paragraphen, in denen von den möglichen Vergehen eines 
Anklägers, eines Zeugen (§ 3 f .) , oder eines Bichters (§ 5 :  
nachträgliche Aenderung seines Urteils) gehandelt wird, bis 
dann in §  6 mit den Gesetzen gegen den Diebstahl etc. be
gonnen wird.

Schon diese Besprechung der ersten beiden Paragraphen 
dürfte aber bewiesen haben, wie wertvoll eine quellenmässige 
Ausgabe des Hammurabikodex ist, wie Harper sie uns in 
seinem Werke geboten hat. Ed. König.

F o n ek , S. J .  Leop. (Dr. theol. u. phil., ord. Prof. der Theologie 
an der Universität Innsbruck), Die W u n d er des H errn  
im  Evangeliu m  ex e g e tisch  und p rak tisch  e rlä u te rt. 
Mit Gutheissung der kirchlichen Obrigkeit. I. Teil. 
Innsbruck 1903 , Bauch (Karl Pustet) (VII, 4 5 4  S. gr. 8).
3. 60.

Der Auslegung der Wundererzählungen geht ein prinzi
pieller Teil voraus, der mit Becht an der Leichtfertigkeit, mit der 
die moderne Theologie vielfach die Wunder verwirft, Kritik 
übt, ihre Gründe zum Teil entkräftet und die Möglichkeit des 
Wunders, wie die Tatsächlichkeit der Wunder Christi zu er
weisen sucht. Der letztgenannte Beweis gründet sich auf die 
Allmacht Gottes und die Wunder der katholischen Legende 
(Blut des heiligen Januarius und Lourdes). Da letztere vor 
einer unbefangenen Prüfung nicht bestehen, bei dem Blut des 
Januarius z. B. eine schon bei den Heiden übliche Täuschung 
des Volkes fortgesetzt wird, fällt der zweite Grund hin. Die 
Kritik, die an den heidnischen und jansenistischen Wunder
berichten geübt wird (der Verf. ist letzteren gegenüber kri
tischer als Prof. Soltau), trifft alle Wunder der katholischen 
Legende mit. Obwohl der Zusammenhang zwischen Wunder 
und Offenbarung erkannt ist, sieht der Verf. doch in der Be
schränkung der Wunder auf die Zeit der Offenbarung eine 
Inkonsequenz. So überschätzt er auch die Bedeutung der 
Wunder für die Gegenwart und hat überhaupt die Schwierig
keit des Wunderglaubens nicht recht erfasst. Das Beste im 
ersten Teil sind die Literaturangaben und die Geschichte der 
Wundererklärung, bei der aber B. Weiss etwas zu schlecht 
behandelt ist und dem Protestantismus ungerechtfertigte Vor
würfe gemacht werden. Letztere sind um so bedenklicher, als

der Verf. bei seiner Literaturkenntnis wissen müsste, dass es 
im Protestantismus nicht nur Kritiker gibt, die Jesu Wunder 
verwerfen. Sollten dabei ähnliche Motive wirksam sein, wie 
bei der Pflege des Wunderglaubens im katholischen Volk? 
Eine Förderung des Problems enthalten die Vorbemerkungen 
nicht, wohl aber eine geschickte Darstellung, die katholischen 
Studenten bei etwa auftauchenden Zweifeln zur Beruhigung 
dienen kann. —  Die Auslegung der Wunder ist recht breit. 
Sie geht sehr genau auf die archäologischen und exegetischen 
Fragen ein, behandelt die Kritiker, deren Deutungen jedesmal 
ein besonderer Paragraph gewidmet ist, reichlich spöttisch, 
geht in der geistlichen Deutung der Wunder entschieden zu 
weit, enthält aber eine dankenswerte Zusammenstellung, wie 
jedes Wunder in der alten christlichen Kunst dargestellt ist. 
Bei der praktischen Verwertung der Wunder, die nicht immer 
ein wandsfrei ist (nicht nur, weil sich überall Anlass zur Ver
herrlichung der römischen Kirche und ihrer Sonderdogmen 
findet), ist (ausser Nebe) nur römisch-katholische Predigtliteratur 
verwandt. Auch aus der evangelischen hätte der Verf. für 
seine Zwecke viel lernen und zugleich ein gerechteres Urteil 
über den Protestantismus gewinnen können. Von den fünf 
Gruppen, die gebildet werden: — 1. Naturwunder; 2. Dämonen
austreibungen; 3. Heilungen (2 und 3 wären wohl besser zu 
einer Gruppe zusammengefasst); 4 . Wunderbare Wirkungen 
auf die Feinde (gehörten höchstens in einen Anhang); 
5. Totenerweckungen, —  ist in diesem Bande nur die erste 
behandelt. Schultzen.

W ob b erm in , Dr. phil. Lic. theol. Georg (Privatdozent an der 
Universität Berlin), T heologie u nd  M etaphysik. Das 
V erh ältn is d er T heologie zu r m odernen E rk en n tn is
th eo rie  und P sy ch o lo g ie . Berlin 1901 , Alexander Dunker 
(X II, 291 S. gr. 8). 4 . 80.

Der von der Bitschlschen Schule herkommende Verf. voll
zieht den Bruch mit der dort herrschenden antimetaphysischen 
Bichtung. Die Theologie muss sich mit der Philosophie aus
einandersetzen. E s gilt die wissenschaftliche Vertretung des 
Glaubens gegenüber der modernen Erkenntniskritik nnd Psycho
logie, besonders gegenüber dem antimetaphysischen Empirio
kritizismus von Avenarius und anderen. Denn Theologie ohne 
Metaphysik ist unmöglich. Ihre Begriffe Gott, Seele etc. ver
lieren jeden Sinn, wenn sie nicht unabhängig vom Bewusstsein 
gelten, d. h. transzendent, metaphysisch sind. —  Das Trans
zendenzproblem wird in voluntaristischer Weise zu lösen ver
sucht. Die Aktivität des Subjekts, deren wir in der inneren 
Erfahrung innewerden, ist Wirklichkeit, Wesen, gegenüber der 
bloss erscheinenden Aussen weit. Freilich bleiben die Ergeb
nisse dieser inneren Erfahrung relativ subjektiv. Auf ihr baut 
sich nun die spezifisch theologische Metaphysik auf. —  Als 
metaphysische Grundprobleme werden das Ichproblem und das 
Kausalitätsproblem behandelt. Das Ich besitzt metaphysisch 
zu deutende Eigenrealität, sofern es Willensaktivität ist. Die 
Psychologie zeigt, dass das Ich der gefühlsmässig zum Be
wusstsein kommende gemeinsame Quellpunkt aller Bewusst
seinsinhalte, das Bewusstsein wirkender Ursächlichkeit ver
bunden mit dem Selbigkeitsbewusstsein ist. Die psychologische 
Bündeltheorie und andere werden widerlegt. Dann aber drängt 
sich die metaphysische Aussage auf: das Ich ist ein dauernd 
wirkendes Beales. Dieser substanzfreie Ichbegriff ist ohne 
weiteres auf Gott anwendbar. Es ist auch wissenschaftlich 
nichts gegen die Möglichkeit des Fortlebens des so gefassten 
Ich nach dem Tode einzuwenden. —  Der Kausalitätsbegriff 
ist für die Naturwissenschaft allerdings in dem Sinne um
zugestalten, dass nicht die Dinge T räger der Kraftäusserung 
sind, auch kein Hinüber- und Herüberwirken stattfindet. Da
gegen bedarf die Theologie eines metaphysischen Kausalitäts
begriffs. Ist aber das Ich keine Substanz, kein erscheinendes 
Ding, sondern selbst ein metaphysisches Beales, so ist es ge
eignet, T räger einer Kraftwirkung zu sein. Dann dürfen sich 
aber die Tatsachen des inneren Lebens nicht restlos mechanisch 
begreifen lassen. Es muss — im Gegensatz zu der theo
logischen Unfreiheit, das Heil selber zu schaffen —  eine 
psychologische Wahlfreiheit geben, die sich auch auf die sitt-
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liehen Entscheidungen bezieht. Die Auseinanderhaltung beider 
Freiheitsprobleme löst eine Reihe von dogmatischen Schwierig
keiten. So korrespondiert der göttlichen Allmacht, Allwissen
heit nnd Präszienz nur die theologische Unfreiheit des Menschen, 
während andererseits, da die Sünde ans der psychologischen 
Freiheit hervorgehe, an die Stelle der Notwendigkeit der Sünde 
ihre tatsächliche Allgemeinheit zn treten habe nnd das W erk  
Christi als Menschheitsvollendung von der Sünde unabhängig 
zu stellen sei. Fü r die Wahlfreiheit des Menschen ist letztlich 
das Postulat des sittlichen Bewusstseins entscheidend. Diese 
Freiheit ist nicht nur ein zukünftiges Ideal, sondern ein gegen
wärtiges Gut, das durch Missbrauch teilweise verscherzt wird. 
Daher gibt es auch ein Bewusstsein sittlicher Unfreiheit. 
Wahrscheinlich gemacht soll die Wahlfreiheit dann noch durch 
die psychologische Analyse werden. Den W eg dazu muss die 
Erkenntnis bahnen, dass es auf dem Gebiete der inneren E r 
fahrung keine Aequivalenz von Kraft und Wirkung gebe. Zum 
Schluss wird die metaphysische Kausalität mit dem metaphysi
schen Ich zusammengefasst.

Der Verf. vertritt energisch die Wahrheit, dass Theologie 
ohne Metaphysik unmöglich ist. Dennoch ist noch ein Rest 
des Dualismus seiner Schule übriggeblieben. Weder geht es 
an, der Philosophie das Eindringen in das „obere Stockwerk“ 
der auf Erfahrung der Inhalte des höheren geistigen Lebens 
gegründeten Metaphysik zu verbieten —  wir werden vielleicht 
bald eine Philosophie der transzendenten W erte haben — , 
noch kann in dem unteren metaphysischen Stockwerke, das 
Wobbermin statuiert, die theologische Erkenntnis ungestraft 
ignoriert werden. Das metaphysische Erkenntnis g a n z e  sieht 
vom Standpunkte des Christen anders aus, als von dem des 
Nichtchristen. Sogar die Erkenntnistheorie des Christen wird 
anders sein, denn sie muss Rechenschaft darüber geben, warum 
der Christ mit OfFenbarungserkenntnis rechnet, und kann eben 
darum nicht auf Anerkennung von seiten einer Philosophie 
rechnen, die für die Offenbarung kein Sensorium hat. Der 
Fehler liegt dann bei der Philosophie. Das war die Position 
Franks, den der Verf. seltsamerweise trotz des „Systems der 
christlichen Gewissheit“ (Gewissheitslehre gleich Erkenntnis
theorie), wohl wegen seiner Ablehnung der einseitig philo
sophisch orientierten neukantischen Erkenntnistheorie, zum 
Gegner der Erkenntnistheorie und der apologetischen Aus
einandersetzung mit der Zeitphilosophie macht. —  Ungenügend, 
weil nicht theologisch orientiert, ist vor allem des Verf.s 
Lösung des Transzendenzproblems, davon doch alles abhängt. 
Der Voluntarismus kann nicht dartun, dass es sich bei dem 
Widerstande, den der Wille erfährt, nicht um das Verhältnis 
zweier Bewusstseinsinhalte handle. Und alle Berufung darauf, 
dass man die Aktivität des Subjekts anders erfahre, als das 
Objekt, kann nicht beweisen, dass das Subjekt im Unterschiede 
vom Objekt etwas vom Bewusstsein unabhängiges sei. Zu
nächst ist ja alles „im Bewusstsein“, was wir kennen. Der 
Erkenntnistheoretiker zweifelt nun so lange an der Unabhängig
keit einer Sache vom Bewusstsein, als der Zweifel nicht sinnlos 
wird. Es kommt also nicht auf den Nachweis an, dass uns 
4ie Subjektivität in uns die Vorstellung einer anderen A rt 
von Realem nahelege, als die Objekte, sondern es müsste ge
zeigt werden, dass es keinen Sinn hat, auch den individuellen 
„Quellpunkt aller Bewusstseinsinhalte, das Bewusstsein wirken
der Ursächlichkeit verbunden mit dem Selbigkeitsbewusstsein“ 
selbst, samt allen „Gefühlsbestimmtheiten“ als Bewusstseins
inhalt zu fassen. Aber warum hätte das keinen Sinn? Bleibt 
von dem Quellpunkte des in d iv id u e lle n  Bewusstseinsinhalts 
mehr übrig, als von irgend einem Dinge, wenn das schwindet, 
was wir als Bewusstsein kennen? Warum in aller Welt soll 
das individuelle psychologische Subjekt nicht ebenso gut Inhalt 
des allen gemeinsamen Bewusstseins sein, wie das psycho
physische mit seinen Körperfunktionen? Es verwirrt die Frage  
nur, wenn der Gegensatz von äusserer und innerer Erfahrung 
urgiert wird. Denn er schliesst in seiner sprachlichen Formu
lierung schon die Präsumtion ein, dass uns die eine die Dinge 
„von aussen , ihre Erscheinungen, die andere die Dinge „von 
innen“, ihr Wesen liefere, und prädisponiert dazu, die imma
nente Erkenntnis einer phänomenologischen Erkenntnis gleich

zusetzen, wogegen dann freilich das Bewusstsein reagiert, dass 
das Ich kein blosses Phänomenon sei, also auf eine Eigen' 
realität hin weise. —  Vergebens wird darum auch die Psycho
logie aufgeboten. Sie kann schlechterdings nichts darüber 
ausmachen, ob der von ihr bearbeitete Bewusstseinsinhalt 
transzendente Geltung hat oder nicht. Psychologie ist Spezial
wissenschaft, Naturwissenschaft des psychischen Lebens, und 
es liegt an der Erkenntnistheorie des Verf.s, wenn er zwischen 
Psychologie und Erkenntnistheorie nicht zu scheiden weiss. 
Die psychologische Analyse liefert nichts für die Erkenntnis
theorie Brauchbares, ebensowenig wie sonst eine Naturwissen
schaft. Es ist ja  ein Missverständnis des Verf.s, dass die E r 
kenntnis der spezifischen Sinnesenergien, die ein Urteil über 
das Verhältnis von Bewusstseinsinhalten zu einander enthält, 
erkenntnistheoretisch wertvoll wäre. Wenn die Psychologie 
sich keiner metaphysischen Grenzüberschreitungen schuldig 
macht, sucht sie allgemeine Bedingungen für den Ablauf 
seelischer Prozesse, aber erhebt nicht den Anspruch, das 
Seelenleben in seiner konkreten Wirklichkeit zu erklären. Die 
„Bündeltheorie“ z. B. wird sehr harmlos, wenn man weiss, 
dass sie naturwissenschaftlich betrachtet ein Recht haben kann, 
den übergreifenden Faktor im Seelenleben zu ig n o r ie r e n ,  
so wie der Chemiker im Organismus die Zielstrebigkeit 
ig n o r i e r t ,  dass sie aber gar nicht in der Lage ist, ihn zu 
leu g n en . E r fa h ru n g e n  irgendwelcher A rt also können den 
Erkenntnistheoretiker nicht zwingen, transzendente Realitäten 
anzunehmen. Aber vielleicht gelingt das auf einem anderen 
Wege. H. Rickert zeigt in dem schönen Werke über die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, wie der 
weltmächtige gute Wille schon für unser Denken und E r 
kennen die überlogische Voraussetzung sei. Wenn nämlich 
das Wahrheitsstreben einen Sinn haben soll, so muss die W elt 
für unser Erkennen geeignet e in g e r i c h t e t  sein. Der W ert 
der W ahrheit aber g ilt, obgleich im Bewusstsein, doch für
je d e s  Bewusstsein u n b e d in g t; er ist ein transzendenter
W ert. Ihn nicht anzuerkennen wäre sinnlos, denn das könnte 
nur durch ein Urteil geschehen, das selbst wieder den W ahr
heitswert voraussetzte. —  Ebenso ist der W ert des Guten 
und der des Frommen transzendent. Sie kündigen sich durch 
ihre verpflichtende Kraft an. Der Christ nun bejaht den
transzendenten W ert des dnreh Christum gesetzten frommen 
Verhältnisses zu Gott, nicht weil die besondere Beschaffenheit 
seiner Erfahrung es postulierte, sondern weil die verpflichtende 
Kraft dieses W ertes sinnlos wird, wenn er immanent gedacht 
wird. Insofern freilich die Logik n ic h t ebenso zur Anerkennung 
dieses Wertes z w in g t , wie sie zur Anerkennung des Wahrheits
wertes zwingt, handelt es sich darum, im konkreten G lau b en s
akte der Offenbarung gegenüber praktisch die Anerkennung 
des religiösen W ertes zu vollziehen. Insofern ruht die christ
liche Erkenntnis auf Glauben. Dann aber ist die Transzendenz 
der christlichen Begriffswelt, insonderheit des Gottesglaubens, 
selbstverständlich. —  Es kann hier natürlich nur angedeutet 
werden. —  Wenn es aber so ist, dann wird uns trotz des 
Widerspruchs des Verf.s der transzendente Gott das erste Ge
wisse, und der Garant des metaphysischen Sinnes unseres Ich. 
Und die Bedeutung Kants wird dann nicht, wie der Verf. 
will, in der Entdeckung des die Natur überragenden Wertes 
der Persönlichkeit liegen —  der Gegensatz ist schief, da es 
den Geist nicht etwa entwürdigt, wenn er von der Psycho
logie oder der Soziologie einmal als „Natur“ betrachtet wird — , 
sondern in der Betonung des dem transzendenten W erte des 
Guten entsprechenden kategorischen Imperativs mit seiner ver
pflichtenden Kraft. —  Das Freiheitsproblem wird richtig in 
ein theologisches und psychologisches zerlegt. Doch bedeutet 
es wohl einen Raub an dem ersteren, wenn die Freiheit zu 
einzelnen guten Handlungen mit der sittlichen Freiheit gleich
gesetzt wird. Danach modifiziert sich dann auch die Auf
lösung der „Scheinprobleme“, die die sittliche Willensfreiheit 
zur Voraussetzung hat. —  Freuen aber wollen wir uns über 
jedes ehrliche Bekenntnis zur Metaphysik in der Theologie.

G r .- S i m n a u .
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Frauentrost. Gedanken für Männer, Mädchen und Frauen. München, 

Oskar Beck (127 S.). Roter Liebhaberband.
D er G edanke, dass das W eib den M ann zu ergänzen berufen ist, 

w ird h ier übertrieben. E s  ist nicht so , dass der Begriff M ensch erst 
in  der E h e , in der V erschm elzung der G eschlechter, zur Ersch ein ung  
kom m t, —  wie denn bei dieser A nschauung auch Jesu s nicht zugleich  
als der vollkom m ene M e n s c h  und als M a n n  gedacht werden k an n ; 
ein M om ent, das dem V erf. selbst bei der Beurteilung Je su  Schw ierig
keit m acht. E r  stellt den Satz au f: „D as W eib nicht u n te r , sondern 
n e b e n  dem M ann e!“ A ber in einem  vom  biblischen weit abliegenden 
Sinne. D ie biblische Auffassung ist ihm rückständig, er deutet es 
wenigstens unm issverständlich a n , wenn er wiederholt hervorhebt, 
dass die Jü n g e r  Beltsame V orstellungen vom  W eibe gehabt haben. 
E r  weiss nichts von einem  persönlichen, realen V erhältnis des M enschen  
zu G ott. Christen und A theisten sind ihm gleich , wenn sie sich nur 
der schöpferischen Leb ensm ach t, welche wir G ott n en nen , hingeben. 
D ie Phantasie m acht sich wohl V orstellungen von G o tt, aber an
nähernd richtige hat sie nie gebildet und wird sie nie bilden können. 
So entschieden der V erf. gegen diejenige Frauenem anzipation eifert, 
welche jeglichen U nterschied zwischen M ann und W eib aufhebt, so 
phantastisch redet er von dem , was w ir dem W eibe verdan ken , und 
was wir noch vom W eibe zu erwarten haben. D as beste verdanken  
w ir dem  C hristentum , d. h. C hristo , u n d  d e n  F r a u e n !  „M it den 
weiblichen Tugenden der H ingabe, der D em ut, der Sanftm ut, der Ge* 
du ld , der K euschheit will das H im m elreich die W elt überwinden“  
(S . 45). Als wenn diese Tugenden in gottgefälliger R einheit dem  
W eibe allein gehörten! und ist die D em ut und K euschheit bei dem  
W eibe eher zu finden, als bei dem M anne? D er V erf. erw artet 
Grosses von einer H öherschätzung und entsprechenden T ätigkeit und  
Indienststellung des W eibes. D enn in Liebe dienen soll s ie , in und 
ausser der E h e , in und ausser dem H au se ; der Staat wird vielleicht 
durch die sozialen N öte dahin getrieben w erden, „eine allgemeine 
weibliche D ienstpflicht ins L eb en zu rufen und die M itarbeit seiner 
B ürgerinnen auf den verschiedensten Gebieten m ehr und m ehr in  
A nspruch zu nehm en '1 (S . 1 1 3 ). W as darf denn vom W eibe erw artet 
w erden? D ass bei jen er höheren W ertschätzung eine über die „ e i n s t 
w e i l e n  höchste Sprosse“ irdischen G lückes, „auf deren unterster das 
T ie r  steht“  (S . 16), hinausführende Stufe erreich t werde, da die Freu d e  
u n ter den M enschen völlig  heim isch sein werde (S . 125). A u ch sonst 
tr itt  beim V erf. eine stark evolutionistische Neigung hervor. —  D ie  
E h e  soll in ih rer idealen E rsch ein ung beide, M ann und W e ib , auch  
G ott gegenüber bekennen h elfen : „ M i t  W i l l e n  dein eigen“ — , ein  
W o r t, welches als M otto auf dem T ite l steht. In  fast m ystisch- 
gnostischer W eise wird vom W eibe geu rteilt, dass es das Geheimnis 
des Lebens in sich berge; das Leben selber —  die K raft des Lebens 
ist aber nicht verschieden von der G ottheit — , das grosste Geheim nis, 
walte in besonderer W eise in ihm . F re ilich , m it seinem Geheim nis 
blieb das W eib selbst unverstanden und wurde infolgedessen zu einem  
M enschen zweiten R anges degrad iert, bis Christus dem W eibe seine 
W ü rd e wiedergab (S . 4 1 ). D e r V erf. v erk en n t, dass das W eib  für 
dieses Leb en tatsächlich un ter dem M anne steht und stehen soll, dass 
n u r vo r G ott der U nterschied der G eschlechter aufgehoben erscheint, 
und daas geschrieben steht L u k . 20 , 35  f . : „w elche würdig sein werden, 
jene W elt zu erlangen . . ., die werden weder freien noch sich freien  
lassen . . . ,  sie Bind den E n geln  G ottes gleich“ . E in en  H im m el auf 
E rd e n  gibt es n ich t und wird es nicht geben. Ob es für den V erf. 
eine von einer du rch  Entw ickelung von selbst besser werdenden 
E rd e  und M enschheit verschiedene zukünftige W e lt , da die Sünde 
n ich t h errscht, gibt, sagt er nicht, wenngleich ein heiliges Gefühl der 
Sehnsucht danach durch sein ganzes B u ch  hindurchw eht. Ueberhaupt 
ist dasselbe reich  an schönen Stellen , wie über die ideale E h e , über 
die törichte V erbildung eines M ädchens, über die T yrannin  M ode. 
A b er die p r i n z i p i e l l e  U nhaltbarkeit seiner m ystisch - pan theistischen 
Gesam tan Behauung m usste hier aufgedeckt werden. D as B u ch  ist 
ohpe N am en des Verfassers ausgegangen. D ieser h at besonders von 
Jo h s . M üller gelernt und viel aus R pskin entnom m en. A uch Cham ber- 
la in , C arlyle , H a rn a c k , M ultatu li, N aum ann u. a. sind seine F ü h re r  
gewesen, wie die Literaturtabelle am  Schlüsse noch ausdrücklich angibt.

Gr. Wohlenberg.

Zeitschriften.
„Halts was du hast.“ Zeitschrift für Pastoral-Theologie. X X V I I .  Ja h r g .,  

N r. 1 1 /1 2 , A ugust-Septem ber 1 9 0 4 : Abhandlungen: S i e f f e r t ,  D as 
sittlich E rlau b te  im  Christentum . E c k e r t ,  D ie Bedeutung unserer 
Predigersem in are für die Charakterbildung. K n o d t ,  J .  T . Becks  
theologische Bedeutung. S p i e s s ,  D er Wiederaehensgedanke (Schl.). 
L ite ra tu r : K ö s t l i n ,  Z u r L itu rgik . ^Predigten und Predigtm edi
tationen über freie T e x te  für die T rinitatiszeit, E rn tefest, R efor
m ationfest, B u sstag , Totenfest (s ic !) über Spr. Sal. 2 , 1— 8 ; M atth

5 , 3 3 - 4 8 ;  Ja k . 1 , 13— 1 5 ; P s. 50 , 2 3 ;  R öm . 16 , 1 7 ;  1 Jo h . 1 , 8— 9 ;
1 K o r. 13 , 13  von R u m p , H arh au sen , Splittgerber, P ezo ld , R udin, 
D o e rr , B ehrendt. K asualred en: B ä c k e r ,  M issionspredigt 2 K o r. 
8, 14. E c k e r t ,  A us dem kirchlichen Leben der G egenw art. A us  
den übrigen theologischen und anderen Literatu rgeb ieten : E c k e r t ,  
A us der neuesten historischen L iteratu r. S c h w a r z e ,  Philosophisches 
R eferat.

Pastoralblätter für Homiletik, Eateohetik und Seelsorge. 46 . J a h r g .,
10 . H eft, Ju li  1 9 0 4 : C. K l a u s ,  D ie VerwenduDg der altteBt. P eri- 
kopen in  der Predigt. A rth u r N e u b e r g ,  Christliche Hauskunst» 
Allgem eines und Besonderes. F r i e d e m a n n ,  Synodalpredigt über 
Jerem . 4 8 , 1 0a . M editationen, En tw ü rfe und Dispositionen zu den 
alttest. Perikopen vom 8.— 12. Sonntag n. T rin . über Je re m . 23 , 
1 6 — 2 9 ; 1 Mose 39 , 1 - 5 ;  Spr. Sal. 16 , 1— 9 ;  1 Sam . 3 , 1 - 1 9 ;  
Jerem . 7, 1— 11; 1 Sam . 7, 5 — 1 2 ; Ps. 3 2 ;  D an. 9, 15— 1 8 ; 2 Sam .
7, 1— 16 u. 1 7 — 2 9 ; 1 K ön . 19 , 7 - 1 3 ;  Je s . 29 , 1 8 — 21 von Ludw ig, 
L eh m an n , Schollm eyer, G em m el, R u m p , H offm an n, Chalybaeus, 
W iebers, W eitz, Schenkel.

Studierstube, Die. Theologische u. kirchliche M onatsschrift. 2. Ja h rg .,
8. H eft, August 1 9 0 4 : B l a u ,  Neutestam entliche Seelsorgerbilder V I I I .  
Ju liu s B o e h m e r ,  D as biblische „Im  N am en“ I I I .  W . M e y e r ,  
D ie Leiblichkeit der Auferstehung I I .  L e m m e ,  Bekehrung, H eili
gung, W iedergeburt I .  R o g g e ,  Predigtproblem e.

Zeitschrift, Kateohetische. O rgan für den gesamten evang. R eli
gionsunterricht in K irch e und Schule. 7. Ja h rg ., 8. H e f t , 1 9 0 4 :  
E n  g i e r ,  Ziel und Gestaltung des K onfirm andenunterrichts. Otto  
H a r d e l a n d ,  L ö h e über den kleinen Katechism us L u th ers. B .  
D ö r r i e s ,  D ie katechetische Behandlung des vierten und fünften 
H auptstückes. V ortrag , gehalten im „W issenschaft!. Pred igerverein “  
zu H an n ov er am 13. M ai 1903 . H ein rich  S p a n u t h ,  D ie U r
geschichte nach historisch -kritisch er Auffassung. Entw ürfe für die 
Oberstufe. 2 . D as Paradies. W i t z m a n n ,  Gleichnisreden Jesu .
11. V om  rechten Schriftgelehrten. 12. V on der selbständig wachsen
den Saat. F ü r  die Oberstufe bearbeitet. Otto M e r z ,  K irch en 
geschichtliche Lektionen (F o rts .). R . M a t e r n e ,  R eligion in d e r  
Fortbildungsschule? (B etrachtu ng eines im D ienst stehenden Schul
mannes.)

Personalien.
In  Lausanne f  vo r kurzem  der Professor der system atischen T heo

logie der freien waadtländischen K irch e, J u l e s  B o v o n .  E r  war einer  
der hervorragendsten Theologen französischer Sprache und h at u. a. 
ein sechsbändiges W erk über die Erlösung, „E tü d e de la Redem ption“ , 
geschrieben.
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âftor an @t. 3»atien tn SJieubranbenburg.
8  Sogen. 2 SKI.

SSon bem SBerfaffer tft tnt hörigen Satire ber erfte Sanb elne§ größeren 2Berfe§ 
auf bem ©ebtete ber ftyftematlfdjen Ideologie erfdjtenen („Ser Gm fiel ©efefc", etne 
Darlegung be§ SBerljältntffeS »on ®efefc ju (Sbangeltum jtoecfS §erau§fteHung be§ 
an 8ö£a nadjlaffenben SaltorS be§ erfteren; ßetyjtg, ©emtiarb SRtdjter, 8 27tf.)r 
baS Im Xljeol. Ätteraturblatt, bem ©ädjf. fitrdjen= unb ©cEjulblatt, ber ßreujaeUwa, 
bem 9Mdj§boten unb anberen gettfdjrtften bte emftefte Seacfitung gefunben ?at: — 
§ter nun Ijebt SBerfaffer einen Sßuntt ju befonberer Sê anolung jetoMS, auf oen 
bie Ärittf jur Cöfung ber ftrage namentltdj IjtngeiDtefen Ijatte, 
jum ßogog. @2 Ift Me§ bie gldnsenbfte SRê tferftguna fttt beä SerfafieTS grammattfĉ e 
JKetfjobe, Wenn e§ tfjm boefj gelingt, ben ganjen Prolog, nur unterbrochen burct) 
bie 3Je6en6emer!ung 6—9, al§ jufammenfjängenbeS wortgetreues gltat aus bem 
flßrobljeten ju etfoeifen. 2)amtt fä llt alles t)tn, was bie refqrmjilbtfdje 
©befulatton ber alejanbrintfdjen @d(jule in bteycit beijeutfamen 
©cßrtfta&fcßntttljtnetn getragen tjat, unb baS qrlftologtfdf)e$ogma, 
luie es 6136er tn ber Äirdje gefjerrfät fjat, wirb etner üolltgen tftcötfton ju 
unterstellen fein, nicfit jum Sttacfitetl ber ©laubimlrbigtett be§ ©bartgellumS 
felber baä fomtt auf bte SBeiäfagung gefefttgt erfdjetnt. — SDtefer Siadjtriefe, ber 
anbere ariinbticlie Arbeiten j. SB. bte bon SButtig ju feinen Vorläufern fjat, bitrfte 
nicfit bloß tn allen cfjrtftllthen Ärelfeit, fonbern aud) tn benen ber jiibifäjen 2ogo3= 
forfmuna bau größte Stufjeljen erregen; wirb eS botfj faum ein Goffat geben, ba§, 
für flcfj êtra t̂et, au SBebeutung für bte bibltfdfje Xfieologie btefem gletdjtommen 
fann.
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